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MITTEILUNGEN - COMMUNICATIONS

Berichtigung zu Mitteilungen

Frufiger, Ff.: «-Der Laivmeuzonenp/a«» m Apn'WVummer 1970, S. 246—276

In einem Aufsatz mit dem Titel «Der Lawinenzonenplan» in der April-Num-
mer dieser Zeitschrift wurde auf Seite 251 gesagt, dass ein erster Ansatz zu einem

Lawinenzonenplan in einem Gutachten des Eidgenössischen Institutes für Schnee-

und Lawinenforschung vom 30. September 1960 zum Baulinienplan der Ortschaft

Wengen zu finden sei.

Das Kreisforstamt I des Kantons Bern, Herr Oberförster Vogt, macht den

Autor darauf aufmerksam, dass die Gemeinde Gadmen bereits am 4. Dezember

1954 einen vom Kreis/orsfamf ausgearbeiteten Laivinenzonenp/an genehmigt bat.

Der Plan wurde in einem Nachtrag vom 10. Dezember 1955 in das Baureglement
der Gemeinde Gadmen aufgenommen, welches am 3. Februar 1956 vom Regie-

rungsrat des Kantons Bern genehmigt worden ist.
Der Autor hatte von dieser Tatsache Kenntnis, achtete aber leider nicht auf die

Chronologie bei der Besprechung der Schwierigkeiten, welche mit der Ausschei-

dung von Lawinenzonen verbunden sind. Die Priorität gehört also eindeutig der

Gemeinde Gadmen, respektive dem Kreisforstamt, welches sofort nach dem

Lawinenwinter 1950/51 die Bearbeitung des Planes aufnahm und ihn bereits

sechs Jahre vor dem oben angegebenen Datum vorlegen konnte.
Ich danke Herrn Oberförster Vogt für die Berichtigung und möchte ihn bitten,

das Versehen zu entschuldigen. H. Fruhger
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